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Zu der Entscheidung des Finanzgerichts zu dem gegen die 
Stiftung gerichteten Steuerbescheid erklärt der Vorstand: 
 
Das ist ein Ergebnis, mit dem wir nicht gerechnet haben. Wir 
sind nach dem Gesetz steuerbefreit, wenn die Gelder von 
Nordstream 2 ausschließlich Zwecken des Landes dienten. 
Das Gericht hat anerkannt, dass der Einsatz für die Pipeline 
und vor allem auch für Klimaschutz Zweck des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern war. 
Die Ablehnung beruht auf der Annahme, dass die Gelder 
vom Vorstand auch für etwas anderes hätten verwandt 
werden können. Das stimmt allerdings nicht mit 
Stiftungsrecht überein. Einer Stiftung zugewendete Gelder 
dürfen nur für den in der Satzung ausdrücklich 
niedergelegten Stiftungszweck verwandt werden. Der 
Vorstand darf davon nicht abweichen. Das wird von der 
Stiftungsaufsicht überwacht. 
 
Offenbar war das Gericht sich selbst nicht sicher. Es hat 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es zu dieser Frage 
keine Rechtsprechung gibt. 
Aus diesem Grund hat das Gericht ausdrücklich eine 
Revision an den Bundesfinanzhof „zur Rechtsfortbildung“ 
zugelassen. 
Das werden wir wahrnehmen und den Bundesfinanzhof 
anrufen. Diese Entscheidung muss korrigiert werden. 
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